
Bürgermeisteramt Hettingen Anlage Nr. 2 

Rechtsverbindliche FeStsetzung ftir die bau­

liche 9rdnung des Teilbebauungsgebietes 

"Ober dem Fahrweg" / 1/e, /~ .. ..., -1 
1, 

1. Ge ltungsbereich: 1 
Die nachfolgend aufge führten Festsetzungen gelten filr die im Lageplan (Anlage 

Nr. 4) durch die Si gnat ur 11 Grenze des Planungsgebietes" gekennzeichnete Fläche . 

2 . Art der ba ulichen Nutzungs 

Das Baugebiet wird nach§ 4 der Baunutzungsverordnung vom 26.6.1962 zum 

"Allgemeinen Wohngebiet" erklärt. Für das Schulgelände behält sich der Ge­

meinderat Sonderregelung vor. 

3. Maß der baulichen Nutzung, 

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch: 

a) Die Zahl der Vollges chosse Z 

b) Die Grundflächenzahl GRZ 

Die im Lageplan angegebene Zahl der Vollgeschosse Z wird al s Höchs t grenze 

festgesetzt. 

Für die Grundflächenzahl wird der Wert 0,3 ale Höchstgrenze fe s t gelegt. 

4o Bauweise: 

Im gesamten Baugebiet i s t die offene Bauweise vorgeschrieben. Die Stel lung 

der Gebäude muß nach den Einzeichnungen des Lageplanes erfolgen . 

a) eingeschoeeige Bauten q,,.1,/-)/ t'~~fM ?D II' t::',, ~ 
(" 

Ee ist zugelassen, 1 Keller geschoß und 1 Vollgeachoß. 

Bei diesem HauetYJ> darf auf der Hangseite das Kellergeschoß gezeigt und als 

Wohnung ausgebaut werden. Auf der Ber gseite dagegen ist die im Plan vorge­

s ehene Sockelhöhe e inzuhalteno 

b) zweigeaohoeeige Bauten ?.7~/ J/l'r.c/,~~ ;i-0, ~(" 

Es i st zugelassen, 1 Kellergeschoß und 2 Vollgeschosse. 

Bei diesen Bauten ist die in den Profilen vorgesehene Sookelhöhe einzuhalten. 

Auf der Talseite der Gebäude ist das Kellergeschoß durch entsprechende Erd­

ansohüttung einzufüllen . 
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c) Dachausbildung 

Es sind Sat teldächer mit 28° bis 32° Neigung auszubilden. Der Gemeinderat 

kann Ausnahmen zulassen wo es die Landschaft erlaubt . Asbest-Zement-Platten 

in heller Färbung sind al s Eindeckungsmaterial nieht zugelassen . Für das 

Schulgelände behält sich der Gemeinderat Sonderregelung vor . 

d) Nebengebäude 
Als Nebengebäude sind nur Gar agen und Abstellräume zugelas s en. Sie sind um 

mindestens 2 m von der Baulinie zurückzusetzen , um Abstellraum für ein Kraft­

fahrzeug innerhalb des Baugrundstückes zu erhalten. Der Einbau von Garagen 

in den Kellern der Häuser auf der Hangseite ist zugelassen. Die Grundflächen 

für diese Nebengebäude sollen fol gende Maße nicht überschreiten; 

2
für Einzelgar agen 18 m 

2
für Garagen mi t Abstellraum 32 m 

Nebengebäude dürfen nicht als Wohnungen aus gebaut werden o 

Mehrere Nebengebäude auf einem Grundstück müssen unter einem Dach vereinigt 

werden . 

5. Uberbaubare Grundstücksf läche, 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Plan durch die Baugrenze fest gelegt. 

Es ist darauf zu achten , daß der Abstand der Hauptgebäude untereinander nicht 

~~niger als 10 , 00 m betragen darf. 

6. Einfriedigung, 

Die Einfriedigungen der Gr undstücke dürfen eine Höhe von 1, 20 m nicht über­

schreiten . Es ist erwünscht, daß die Sockel der Zäune aus Natursteinen her­

geste llt werden und daß die Einfriedigung durch die Anpflanzung von Hecken 

erfolgt. 

7. Vorgärten, 

Vorgärten sind ordentlich zu bepf l anzen und zu unterhalten . Die Anlagen 

sollen möglichst für einen Straßenzug gemeinsam gestaltet werden. 

8 0 Grundstücksgröße a 

Die Mindestgröße der Baugrundstücke bei Einzelhäusern soll 6,5 ar betragen. 

Hettingen, den 13 . 11 . 1963 
Bürgermeister 


